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Auch bei einer Beurlaubung ohne Bezüge bleiben die beamtenrechtlichen Einschränkungen
bestehen, so lange man Beamter ist. Man darf nicht einfach einer anderen Erwerbstätigkeit
nachgehen, so lange diese nicht genehmigt ist und eine Genehmigung für die Arbeit an einer
Privatschule wird man in der Regel nicht erhalten.

Wir haben hier vor einiger Zeit den Fall einer Lehrerin diskutiert, die sich ohne Bezüge hat
beurlauben lassen, dann in der Schweiz als Lehrkraft gearbeitet hat und in der Folge in
Deutschland aus dem Beamtenverhältnis entlassen wurde.
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